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Niemals aber ergeſſe V wie wir ſchon oben bemerkten, mit
dem ſterbenden Andersgläubigen die vollkommene Reue eLr⸗
ecken, eit ſie oft das Ennzige Mittel iſt, ihr ewiges Heil ſicherzu⸗
ſtellen

Die paſtorelle Klugheit mahnt den Seelſorger bei der Auf
nahme ſterbender Proteſtanten auch eshalb 3ur Vorſicht, damit die
Anverwandten ud der proteſtantiſche Prediger, die ſlit dieſem
Schritt nicht einverſtanden ſind, keine berechtigten Vorwürfe
Proſelytenmacherei erheben können.

Bezüglich des kirchlichen Begräbniſſes gutgläubiger chis
matiker hält das Reſkript vom 17 Mai 1916 die kirchlichen run
ſätze ihrer Strenge feſt Ein ſolcher Schismatiker, auch

bewußtloſen Zuſtande die Abſolution und letzte Oelung EL⸗
halten hätte, darf gleichwohl nicht irchlich begraben werden, da eu
äußerlich außerhalb der kirchlichen Einheit Aaus dem V  eben geſchieden
iſt EL noch bei Bewußtſein ſeinen Eintritt die atholi  —  che
Kirche erklärt, ſo wäre natürlich nach dem10˙71  Tode als bU
kirchlich begraben aber auch dieſen Fällen ird die riſtliche
Klugheit nicht auf das katholiſche Begräbnis drängen

Ohne eife herrſcht gegenwärtig Unter den Proteſtanten Eme
große nach dem gottesdienſtlichen Erbgut Und Sakramenten
mpfang, 1e nach der Urchriſtlichen Kirchenverfaſſung Dazu OImm
daß viele ſſe der Bekehrung auf dem Sterbebett faſt von
elbſt chwinden Bleiben Wwir Prieſter ns dieſer beiden Tatſachen
tets bewußt ann werden wir 9E  1 Am Krankenbett noch Mmanche
Unſterbliche Seele für ott und emne I wiedergewinnen

und Bodenreform.
Von Oswald (E Breuning Düſſeldorf

Eminenz Bettinger, der verſtorbene Erzbiſchof von München
und Freiſing, Ertlarte nach Bodenreformvortrag amaſchke
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öffentlicher Verſammlung München: 465 lege EL darauf,
Mitglied des Unde Deutſcher Bodenreformer werden; denn ich
wünſche nicht daß die Kirche m ſolchen Lebensfrage unſeres
Volke wie die Heimſtättenbewegung nUuLr mitgeht oder gar nach
hinkt ſondern ſie Oll mit vorangehen denn ES wird die Stunde
kommen der d  —  2 olk eine wahren Freunde der ellung

dieſer Fradge erkennen ird 17˙1

Der gegenwärtige hochwürdigſte Fürſterzbiſchof von Salzburg,
Ur Rieder I ama das Ennzig Wort
„Vertrauen SOie darauf: er opferfreudig Afur kämpft, daß auch

Damaſchke, tbe und Bodenreform, Soz Zeitfr Heft 28, 124 bis
130 Tauſend, Berlin 1924,



dem Rerenſten unſérer Brüder eine 9e —icherte Heimſtätte In ſeinemVaterlande zuteil wird, der darf auch darauf hoffen, daß ihm der
einſt eine Heimſtätte bereitet ſein wird Im ewigen Land!“½)

Mündlicher Mitteilung Damaſchkes verdanke ich das Wort das
der verſtorbene Erzbiſchof Freiburg, Dr Thomas Nörber, au
ihn richtete „Sie wiſſen gar nicht, wie viele Ebete hre Boden.
reformarbeit begleiten.“

Daß Eminenz Kopp, Fürſtbifchof von Breslau, zeitlebens
Ern warmer Freund der Bodenreform war und Es verſtanden hat,Iu weiten reiſen ſeines Diözeſanklerus das Intereſſe für die Boden⸗
reform zu wecken, 23

ſt allgemein ekannt. Der ihm ſehr nahe geſtandene
Dompropſt Univ.⸗Prof Dr Nikel Dar Vorſtandsmitglied der Orts
gruppe Breslau des Bundes eu  er Bodenreformer.

Auf dem Deutſchen Karitastage Bamberg e m der großenFeſtverſammlung der Vorſitzende des Karitasverbandes, MonſignoreDr reu zugleich elbſt Vorſtandsmitglied de Bundes eu  ErBodenreformer, eine glanzvolle ede hber „Karitas und Boden
reform“; ehendort veröffentlichte Stadtrat Gaſteiger⸗Münchenſeine ganz In bodenreformeriſchem Sinne gehaltenen Leitſätze ber
„Wohnungsfürſorge als Grundlage der Volksgeſundung“.?)

Auf zwei aufeinanderfolgenden Verbandstagungen des KKV
erban katholiſcher kaufmänniſcher Vereinigungen Deutſchlands)u Kaſſel 1924 und M Stuttgart 1925 wurden von 12e einem Jeſuiten⸗
Ater Referate ber Bodenreformfragen gehalten: m KaſſelPeter Saedler J., (Ruhr) ber „HypothekenreformInd Wohnungsreform“, m Stuttgart Schreiber dieſer Zeilen über
„Aufwertung Und Bodenreform“.“)

Angeſichts dieſer Stellungnahme hervorragender Kirchenfürſten,deren Eiſpie ereits die genannten großen katholiſchen Verbände
gefolgt ſind, ſollten die Bodenreformer ES nicht mehr nötig haben,ſich auf die Audienz berufen, die Leo IIIL dem Pfarrer vonSt. Stephan In Newyork, TMeun m huldvoller Elſe 9Ewährte, nachdem die etzung, die ihn ſeiner bodenreforme⸗ſchen Ideen vertretenden Predigt „Der neue Kreuzzug“ betroffenhatte, auf Grund eines Im Auftrag des päpſtlichen Delegaten iWaſhington, Exz Satolli, ausgearbeiteten Gutachtens von Profeſſoren der oli Univerſität Waſhington rückgängig gemachtworden r Daß das Gutachten der Waſhingtoner Profeſſoren

Zeitſchrift „Bodenreform“, 34 52  N  ahrg (1923), Nr 23
2  2 Bamberger Volksblatt Nr 127, 5. Juni 1925; Soziale un  au,Beilage Aur „Augsburger Poſtzeitung“, Id V Nor 8, Juli 1925.

Q E ler J.; Hypothekenreform und Wohnungsreform, SozZeitfr Heft 79, Berlin 1924; „Mercuria““, Nr 9, Eſſen Auguſt 1925;ogl „Das CEUue Reich“ Nr 41, Wien, 11 Uli IEE „Bodenreform“,7 Jahrg. (1925), Nr 30, Sp 283 bis 287
arte, Nr 15, 15 Auguſt 192⁵5

„Oſtdeutſche Bodenreform—⸗
ama chke, Die Bodenreform, Aufl., Jena 1923, 250, 316



1——

keine Gutheißung der Y  deen enr Georges IM ganzen enthielt,
ird man, ohne Einblick m den Wortlaut, über deſſen Veröffentlichung
mir nichts eékannt iſt, ruhig annehmen dürfen: eine Gutheißung
agrarſozialiſtiſcher Prinzipien durch katholiſche Theologen 83.

ſt doch
allzu glaubhaft. Bedeutung ſodann der ſeiner

Me Glynn gewährten Audienz beigemeſſen ſehen wollte, dürfte
feſtzuſtellen ſein, doch geht ESs weit, den für

verantwortlich machen wollen, bas ein von hm in Privat⸗
audienz Empfangener m rr Un Schrift einmal vertreten hat;
ebenſo VI

ſt ES direkt unrichtig, m einem Profeſſorengutachten, ſelbſt

darauf eine Rehabilitierung und eine Privataudienz blgt,
bezw m einer ſolchen Privataudienz eine „amtliche Stellungnahme
der katholiſchen Kirche“ (ſo ama erblicken wollen.

Leos 114 ellung zur odenreéeſorm braucht man zudem auch
nicht Qus inoffiziellen, ZUm eil m Wortlaut und Tragweite chwer
ontrollierbaren Aeußerungen ermitteln, bezw erſchließen,
nachdem Leo m denkbar eindeutigſter und zugleich autoritativer Weiſe
ſich ausgeſprochen hat UHi ſeiner Enzyklika „Rerum nOovarum“ vom
15 Mai 1891 Mag die Redaktion der Enzyklika beſorgt ſein von
wem immer, ſie gefloſſen ſein Qus welcher eder ſie 7 ſo
intereſſant 8 ſein würde, die „verſchwiegenen atgeber, die bei
Leo ein⸗ und ausgingen“ Schwer), 3u ermitteln und 3U kennen,
dies iſt ſchließlich belanglos gegenüber der Tatſache, daß wir
m der Enzyklika, wie ſie da iegt, eine autoritative Kundgebung des
Vater der Chriſtenheit als des oberſten Lehrers des Erdkreiſes vor
uns aben In „Rerum novarum“ 11 Leo unzweideutig
für das Privateigentum ruUn und Boden einerſeits, für den
„Heimſtättengedanken“ anderſeits Eeim  „ daß die Ablehnung enr
Georgeſcher deen Vieé auch die Uebereinſtimmun mit den Grund

und Zielen der gemäßigten Bodenreform glei deutlich
zutage Die Artikel der Deutſchen Reichsverfaſſung 153 (Eigen
tum) und 155 (Bodenrecht; dieſer, abgeſehen von einer unweſent⸗
en Abweichung, die auf Hörfehler bei der fernmündlichen Ueber
mittlung von Berlin nach Weimar entſtand, verfaßt von Adolf Da
maſchke, Vorſitzender des Bundes Deutſcher Bodenreformer),
könnten wörtlich, wie ſie da ſind, in Leos Enzyklika ſtehen; ſie wür⸗
den auf das vollkommenſte mn den Gedankengang hineinpaſſen und

* Der Drtlau von Ur Me yunns Rechtfertigungsſchrift findet ſich
In Ueberſetzung eröffentlicht aAhrbuch der Bodenreform 1923), 77
his Dort vertritt Me allerdings die Inanſpruchnahme des

Biſcho Dr an die Geiſtlichen und Laien der iözeſe (Irland)
Grundrentenfonds für öffentliche E Das Rundſchreiben des

vo  2 I. 1881 (abgedruckt ahrb odenre 14, 1918, bis 80)
wendet ſich allerdings unmittelbar und ausdrücklich das Privatgrund⸗
eigentum überhaupt; kennzeichnet ſich jedo ſelber als elne Privatarbeit
ſeines Verfaſſers, alſo kein biſchöfliche Hirtenwort.



keineswegs als Fremdkörper empfunden. werden ſachlich ind ſiezweifellos mM der Enz yklika finden!“
Eine lehramtliche Entſcheidung über die Grundſä tze und Zieleder Bodenreformbewegung Im allgemeinen, des Bundes eut cherBodenreformer Im beſonderen liegt U1 vor Schon darum nicht,weil theſenartige Programmſätze, die ſich auf hre Vereinbarkeit,bezw Nichtvereinbarkeit ſlit dem von der I hütenden Qu

ensgu prüfen ließen, nicht vorhanden ind In der Bodenreform⸗bewegung Iim allgemeinen gibt Es ehr verſchiedene Richtungen, von
denen zweifello einige I mit unſeren Grundüberzeugungen II
Einklang gebracht verden können. Die Im ganzen deutſchengebiet weitaus größte un einflußreichſte Organiſation, der Un.
Deutſcher Bodenreformer, beſchränkt ſich dagegen auf einen einzigenProgrammſatz, der Am Kopfe EL Briefbogen, Werbeſchriften Ides Bundes 3u eſen iſt „Der 449 dafür ein, daß der Boden,die Grundlage aller nationalen Exiſtenz, Unter ein Recht geſtewerde, das enen Gebrauch als Werk und Wohnſtätte fördert, das
jeden Mißbrauch nit ih ausſchließt, und das die Wertſteigerung,die ohne Arbeit des Einzelnen erhält, dem Volksganzen nutzbarmacht.“ In dieſer vorſichtigen Faſſung iſt der Programmſatz vo  2
Standpunkte der Glaubens⸗ Und Sittenlehre unanfechtbar. Daß' derSchöpfer dieſes Programmes, der Bundesvorſitzende Da
maſchke, wie Heinrich Peſch zweifellos richtig ermutet,„Perſönlich noch theoretiſch an dem alten Prinzip der Boden
reform feſtzuhalten und den Frieden zwiſchen Sozialismus und
Individualismus le  Id/ davon erwarten (ſcheint), daß die Grund
rente ſoziales Eigentum ſei, Kapital And Arbeit aber der freienindividuellen Betätigung anheimgegeben werden“,?) verſchlägt fürdie grundſätzliche Wertung des Programmſatzes natürlich MZum Ueberfluß ſteht geſchichtlich ausreichend feſt, daß die „Soziali⸗ſierung“ der Grundrente mit bewußter Abſicht Aus dem Programmherausgelaſſen iſt Aus dieſer bewußten Abſicht Eine betrügeriſcheAbſi 3 machen, iſt Eein gänzlich unzuläſſiges Verfahren. Wollte

aber elbſt Unterſtellen, im Programm ſei die „Sozialiſierung“der Grundrente nicht fallen gelaſſen, vielmehr Ur verſchwiegen,dann bliebe jedenfalls noch Art 155 einer derartigen ſubjektiven Deutung ntrückt Mag ſchließlich ama ſich gedachthaben, was will, als durch den Fernſprecher Friedrich Nau⸗
mann den Wortlaut diktierte da nicht ama  —  7 auch nicht der

mäßige Demokratie“ aus
Vgl. den Beitrag „Chriſtliche Wirtſchaftsphiloſophie und

CEL eder eines Ungenannten „hervorragendenTheologen“ m: „Kölni Volkszeitung“, Nr 277, 15 I 1925; vgl auchvom Verf dieſer Zeilen „Heiligkeit des Eigentums“, Zeitfragen Nr 59,b Bercker, Kevelaer,
Peſch Heinr. J., Le

Herder, reiburg 1924, 36hrbuch der National⸗Oekonomie, Aufl.,

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift.“ 10²6.
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von ihm geleitete Bund, ſondern einzig die Nationalverſammlung
der „Geſetzgeber“ iſt, deſſen Wille für die Auslegung herangezogen
werden kann, Im übrigen aber der Artikel Urch einen laren Wort
Qu genug für ſich ſelbſt pricht, ſo muß jedenfalls Art 155 R V

C elaſtung mit angeblichen oder mutmaßlichen Hinter⸗
gedanken amaſ unbelaſte leiben Hier 2.

ſt

von der Grundrente im allgemeinen überhaupt keine Rede,
ſondern in Abſ von der (zukünftigen? „leges respiciunt kutura,
1011 praeterita“]) Wertſteigerung, 0 alſo von der Im Preiſe,
bezw Erte vorwegeskomptierten kapitaliſierten Grundrenten⸗
ſteigerung;

2 mit keinem Worte von der „Sozialiſierung“ die ede, ſondern
von Nutzbarmachung für die Geſamtheit, wa  S doch nicht 9  6
da leiche iſt;

ausführlicher als IM „Programm“ klargeſtellt, daß nich
dieé dem Arbeitsaufwande, ondern auch dié dem Kapitalaufwande
entſprechende Wertſteigerung dem Bewirtfſ
verbleihen hat Hhafter des Bodens 3U

Wenn dem Programmſatze de Unde entgegengehalten
hat, ſtelle eine unerfüllbare und darum unbillige ud törichte
Forderung auf, EL verlange, daß der Boden unter ein Recht
geſte werde, das jeden Mißbrauch mit ihm ausſchließe, da ein
Recht, da  5 jeden Mißbrauch au  ieße, nicht exiſtiere (1), ſo iſt
da  8 mehr als kindlich. Einem aline von dem wiſſenſchaftlichen
Namen wie Exzellenz van der Borght würde man wohl Inrech
tun, wollte leſe Entgleiſung, die m enn amme  CL hinein
eraten iſt, ihm zurechnen. Solchen Angreifern des Bodenreform⸗
programmes möchte man. anheimgeben, ſich zuerſt mit einer un
gabe 0 die Hauptverwaltung der eu  en Reichsbahn⸗Geſellſchaft
3u wenden, ſchleunige Berichtigung der kotbremſe⸗Anſchläge
herbeizuführen, auf denen heute 3U leſen „Jeder Mißbrauch
wird beſtraft.“ Dieſe Behauptung 3

ſt objektiv unwahr, denn miß
bräuchliche enützung der Notbremſe, deren T  Ater Uunentdeckt bleibt,
wird ge  1 nicht Darf aber die Eiſenbahn jeden Miß
brauch der Notbremſe mit Afe bedrohen, dann darf die Boden

UDrm auch ein Bodenrecht fordern, das jeden ißbrau de
Bodens ausſchließt ſoweit ES eben möglich iſt!

Hätte das Reichs⸗Zuwachsſteuer⸗Geſetz 1911 dieſe notwendige
Beſchränkung chon lar ausgeſprochen und dementſprechend folgeri  19
durchgeführt, ⁰ baren viele Mißerfolge und Enttäuſchungen erſpart Ee
lieben; CS vare dann wohl 1913 nicht 3ur Außer⸗Hebung⸗Setzung des
Reichsanteiles der Zuwachsſteuer Uun ihrer völligen Abſchaffung in manchen
Gemeinden gekommen.

Vgl. „Zehn Fragen an die Bodenreformer, rage 14 Welche
Recht hlie jeden I6brau en aus?“ in dem Sammelwerk:

herausg. Dr R van der Borght, Berlin 1919, eymann.
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Inwiefern enthält „Rerum HOvarum“ eine ausdrückliche Ab
weiſung der Ideen enr Georges, dagegen die ebenſo nachdrückliche
Betonung der Grundgedanken einer gemäßigten Bodenreform im
Sinne des und des Art 155 R V

Zunächſt wählt Leo bei ſeiner Beéweisführung für die Not
wendigkeit des Privateigentums als Beiſpiel gerade das Privat
eigentum an Grund ud Boden. Er verſtärkt dies noch dahin, daß

Aus dem „Perpetuus reditus“ der menſchlichen Bedürfniſſe ver
hbunden mit der Fähigkeit des Menſchen 3 fürſorglicher Vorausſicht
auf die „Perennitas Subsidii“ ſchließt, die der are Boden
dem Menſchen gewähren könne: Im Zuſammenhange ganz deutlich
eine ologie der Grundrente, bei der einem faſt das Bedenken
beſchleichen könnte, der eweiſe viel die naturrechtliche
Notwendigkeit perſönlicher Einkünfte Qus Grundbeſitz Unmittelbar
für jeden einzelnen Menſchen, bezw Familienvorſtand, as aber
offenbar nicht m Papſtes Abſicht gelegen iſt Endlich ſpricht der
Papſt noch von „EXOletarum opinionum restitutores“, die zwar den
Gebrauch, nicht aber das Eigentum Grund nd en dem
Einzelnen zubilligen wollten; meint, den atten enr
Georges vorbeihuſchen ehen! In den Sätzen, mit denen der
Papſt Unmittelbar anſchließend die „EXOletarum opinionum resti-
tutores“ der Ungerechtigkeit gegen den Bodenbearbeiter überführt,
meint mall den Motivenbericht 3u 5. 15⁵5 3 Eſen ſchöner
und überzeugender kann das Recht auf den verdienten, durch Arbeits
und Kapitalaufwand geſchaffenen Wertzuwachs nicht begründet
werden. Dar man In dieſen Ausführungen eine ſtillſchweigende Ut.
heißung der bodenreformeriſchen Forderung erblicken, daß der Un.
verdiente Wertzuwachs, der wveder auf Arbeits noch auf apital⸗
aufwand des Eigentümers ſich zurückführt, „für die Geſamtheit
nutzbar gemacht“ werden ſolle? Es dürfte 3 viel geſagt ſein, daß
dies Iun den Ausführungen der Enzyklika liége; * 4.7

ſt aber durchaus
Ni 3 viel geſagt, daß E8 ich als Schlußfolgerung Qus ihren Dar
legungen bündig ergibt. Die Enzyklika zie eine ſcharfe Trennlinie
gegen den Agrarſozialismus; die gemäßigte Bodenreform Iim Sinne
des Programmſatz des und des Art 155 R 9 iegdiesſeits der Trennlinie.

Hat Leo ſchon im Eingange eines großen Rundſchreibens ber
die „Arbeiterfrage“ das Unleugbare Recht des Arbeiters, von ſeinem
Arbeitsverdienſte ſich einen leinen Grundbeſi 3u kaufen, derart in
den Vordergrund geſtellt, daß darauf ſeinen erſten Beweis für
die Naturrechtlichkeit des Privateigentums überhaupt aufbaute, ⁰
kommt päter (Herderſche Ausgabe 60) auf dieſen Un ein⸗
gehend zurück. So ehr der von bher Larte Qus den Fragen
Stellung nehmend das Grundſätzliche betont, dagegen das onkrete,
Praktiſche, *  .  ndividuelle der Behandlung derer überläßt, die den

rufeVerhältniſſen der einzelnen Länder wie auch der einzelnen Be
4*



räumlich und perſönlich näher ſtehen, ſo hält er es doch für not
wendig, hier näher mn die Sache einzugehen, die Theorie durch einige
Bemerkungen für die Praxis 3 ergänzen. Nachdem der Apſt die
Lohnfrage eingehend behandelt hat, ſich noch einmal für
Renteneinkommen und Privateigentum, H., Die die nächſten
Zeilen erkennen laſſen, für Privatgrundeigentum und Grundrente
em Einmal Im Genuſſe eines ausreichenden zohnes wird der ver
ſtändige Arbeiter Erſparniſſe 3U machen Uchen, 500 8151 Ii6eat 20
modieum CEnSUI pervenire“. —  Qu den vom Arbeitseinkommen
gema  EN Rücklagen Oll der Arbeiter 3U einem gelangen,

3U einem Nicht-Arbeitseinkommen, einem Renten⸗Ein
kommen. 1

Damit nun der Arbeiter imſtande ſei, die durch eine heſtiedigende
Geſtaltung der Lohnverhältniſſe hm ermöglichten Erſparniſſe wirklich
rententragend anzulegen, dazu —.

ſt C8 notwendig, daß die U
iche Geſetzgebung * nach Möglichkeit erleichtere, daß „quam plurimi“
Grund nd Boden 3u eigen erwerben. Wörtlich ſteht der Stelle
zunächſt „Telmn habere malint“ einige Sätze ſpäter m ES
unzweideutig ausgeſprochen, daß die **  „IES 7 der der Papſt ſpricht,
Grundeigentum iſt „HUuippiam, quod 80ʃ0 contineatur“ „terram
Sua Inanu percultam, nde 11011 alimenta tantum, 8Sed etiam Jualn
gam COpiam 61 8151¹ t 8uUis expéctant“. Deutlicher kann man den
Gedanken des Exiſtenzminimums oder vielmehr des Kulturminimums
IM Einkommen und Im Eigentum, im Einkommen Qus run und
Boden, Im Eigentum an Grund und Boden, beim allerbeſten Willen
nicht mehr formulieren. Der Papſt ordert alſo eine Ausgeſtaltung
der Geſetzgebung m dem Sinne, daß dem ſparſamen und fleißigen
Arbeiter ES tatſächlich ermöglicht wird, 3U einem kleinen Grundbeſitz,

einer „Heimſtätte“ u gelangen. Warum ſtellt der dieſe
Forderung? Eil ſelbſt bei der großen Diſtanz, Aus der die
Dinge betrachten muß, noch deutlich genug 1e daß eute m vielen
ſogenannten Kulturländern die Möglichkeit, 3U einem Eigenheim
gelangen, auch für den hochentlohnten, ſtrebſamen Ualitätsarbeiter

theoretiſch vorhanden, orakti aber gut ie vollſtändig Qus⸗
geſchloſſen iſt Da bedarf ES eines Wandels, ud dieſen Wandel
können nicht die Arbeiter, nicht einmal die berufſtändig korporativ
vereinigten Arbeitgeber ud Arbeitnehmer zuſammen, ondern nach

Die deutſche Ueberſetzung, deren Ungenauigkeit 10 anerkann iſt und
die Veranlaſſung zur Veranſtaltung verſchiedener Privatausgaben gegeben
hat, die ache ni reffen, ſie ſagt „einen Sparpfennig zurück⸗
egen und einer leinen Habe gelangen  E J.

ſt das brt „Sparpfennig“
nNur als unglücklich ewählt bezeichnen „Erſparnis“ Oaäre beſſer
ſo möchte „Habe“ eigentlich verfehlt und irreleitend erſcheinen. Der Leſer
muß bei der „kleinen Habe“ unwillkürlich an das denken, was für den „Spar
pfennig  1 erſtanden wird; meines 2—477  en aber will Leo mit dem „modicus
census“ den Ertr
wiſſen

der Erſparniſſe,

* das Renten einkommen verſtanden



Leos Ueb rzeugung einzig und allein die höchſte Autorität des Staates
durch geſetzgeberiſche Maßnahmen herbeiführen. Alſo ordert Leo
bodenreformeriſche Geſetze? Hier wäre wohl 3 unterſcheiden. Leo
ordert geſetzgeberiſche Maßnahmen, durch die bodenreformeriſche
Ziele verwirklicht werden; die Ermöglichung des Eigenheimes, der
„Heimſtätte“, für „„Jualm plurimi multitudine  * iſt emn ausge⸗
prochen bodenreformeri  6s Ziel Um aber agen zu können: Leo
verlangt bodenreformeriſche Geſetze, dazu wäre noch nötig, daß Leo
auch die bodenreformeriſchen Wege zAum Ziel von der Geſetzgebung

wiſſen Darüber agt die N3

Eα nichts, Vie
ſie ES überhaupt vermeidet, un die iſDetails hinabzuſteigen.
Man wird ſogar annehmen dürfen, daß Leo nicht allein, 10 ni
einmal In. erſter Linie Maßnahmen auf dem Gebiete des
Bodenrechtes gedacht hat Warum? Erſtens, I Leo nich nUur
Länder mit einem ſozial unheilvollen Bodenrecht, teé insbeſondere
Deutſchland und Oeſterreich, ondern alle Länder der Welt, die eine
„Arbeiterfrage“ beſitzen, vor ugen hatte und Unter dieſen be
finden ich 0 m denen eine Reformbedürftigkeit des Boden
rechtes in nUr geringem Maße hervortritt Zweitens, Cil Gründe
anderer als bodenrechtlicher Natur as m. Bodenreformkreiſen
nicht immer genug gewürdigt ird ebenſoſehr dem Grundeigen⸗
tUumserwerb des Arbeiters entgegenſtehen Die die im Bodenrecht
gründenden Hinderniſſe. Dieſe Gründe liegen teilweiſe im Erbrecht,
teilweiſe un den ſchwankenden wirtſchaftlichen Konjunkturen, die eine
ewiſſe Nomadenhaftigkeit der Lohnarbeiterſchaft 3ur notwendigen
Folge haben Mag Ian beſondere erbrechtliche Beſtimmungen, die
der „Befeſtigung“ des Kleingrundeigentums m der Familie dienen
berufen ſind, als materiell bodenrechtliche Maßnahmen anſehen
(vgl. 19 Reichsheimſtättengeſetz vom 10. Mai7 0 haben jeden

geſetzgeberiſche Schritte die Entwurzelung und Heimatlos⸗
machung des Lohnarbeiters durch Konjunkturſchwankungen und ihre
Folgen C formell noch materiell mit Bodenrecht etwas tun.
Zweifellos hat Leos weitblickender Geiſt aber auch hieran, vielleicht
hieran erſter Stelle gedacht. Das einzige, as der Papſt 9  0

Schluſſe unſeres Abſchnittes mit Namen nennt, ſind die Steuer N.
der Q darf das „fundierte Einkommen“ nicht derart mit Steuern
belaſten, daß das Eigentum Ur die Steuern für den Eigentümer
ertraglos und damit praktiſch wertlos gemacht wird; das hieße das
Eigentum vom Sein 3zUum Schein herabdrücken, das le dem ſtreb⸗ſamen und denkenden en  En den Eigentumserwerb
verleiden. 40

ill Leo vielleicht mit dieſen Ausführungen gerade Me GlynnsForderung der Inanſpruchnahme des ganzen Grundrentenfonds für öffentiche Zwecke tre fen le vergleiche man die intereſſante Stellung⸗nahme Uunſeres Altmeiſter Heinrich Peſch 3ul Beſteuerung der
Grundrente und des unverdienten Wertzuwachſes, mitgeteilt In ama  E
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Mit Vollen Rechte ſtellt Joſef Biederlack die eben be⸗
andelte Stelle Aus „Rerum novarum“ die tze C ittel
zur hilfe gegenüber der heutigen Lage der Arbeiterſchaft und
mn ihr entrollt das große Programm der „Entproletariſierung des
Proletariats“.“) Schildert doch der elbſt in leuchtenden Farben,
wie der Eigenbeſitz des Arbeiters Qan Grund nd en ein Gegen⸗
gewich gegen die einſeitige Zuſammenballung CEL Produktions⸗
mittel u der Hand einer zahlenmäßig geringfügigen, Ur hre Ad)
und thren Reichtum aber herrſchenden Kapitaliſtenklaſſe edeuten,
wie der Klaſſengegenſatz zwiſchen Proletarier nd Kapitaliſt ſich
mildern, 14, ſeiner Grundvorausſetzung beraubt, verſchwinden würde,
ganz  . ſchweigen von den deellen Uund materiellen Vorteilen, die
EeS für den Einzelnen wie für diE Geſamtwirtſchaft der (ation haben
mu  / venn der Arbeiter mit der Liebe ud der Freude des igen
mers, des errn auf eigener Scholle, ſich der Bebauung und
Pflege ſeines kleinen nweſen widmen önnte Leo ſpielt nicht mit
dem Gedanken der Zerſchlagung der apitaliſtiſchen Großbetriebe un
Induſtrie, Handel und Verkehr; Leo liebäugelt auch ni mit dem
Gedanken, den Arbeiter als Kleinkapitaliſten Hit einer Kleinaktie
kapitaliſtiſchen Großunternehmen beteiligen, wo der Arbeiter
Kleinaktionär noch ohnmächtiger Ud machtloſer gegenüber Ver
waͤltungsgruppen und Großaktionären ſein würde als ES heute hon
der beklagenswerte Kleinaktionär Qus dem Mittelſtande üſt. Von
all dieſen Dingen Pricht Leo mn ſeiner Arbeiter⸗Enzyklika mit
einem orte; das Ziel, die „Entproletariſierung de Prole
tariats“, Ucht nd findet einzig in der Richtung, i der auch Inſere
deutſchen Bodenreformbeſtrebungen E8 Kleineigentum an
Frund Und Boden für einen möglichſt veiten K  (  15  O.  reis von
genoſſen („quam plurimi multitudine“). Hierin kann und Oll
ſich die maßvolle eu  9e Bodenreformbewegung auf
den großen berufen;: mit Recht kann ſie, was ihr großes Ziel
angeht, Leo als den größten und weiteſtblickenden Banner—
träger ihrer Ideen m Anſpruch nehmen.

elches Aktuelleé Intereſſe hat nun die Kirche an den Fragen
der Bodenréform Iuter Unſeren Verhältniſſen? Ein mn der Boden
In Weg Qus der Finanznot, Soz Zeitfr Hft 7⁴⁵, bis 110 Tauſend,
Berlin 1921, irgend eine Aufgabe auf dem Gehiete der
Kirche, der Schule, der Geſundheitspflege Qus Mangel Aan Mitteln
unerfüllt liebe, würden ich die verantwortlichen n allerding der
un der Verſchwendung chuldig machen, venn ſie erte, welche
die Geſamtheit erzeugt, nicht für die Aufgaben der Geſamthei nutzbar
machen 1

iederl ack Joſe 179 Die oziale Frage, 10 Au Innsbruck 1925,
Rauch, Nr 164, 265 266

2 Vgl vom Verf dieſer Zeilen: „Kleinaktionär— Uun Sparerſchutz“mn „Das Neue Cl Nr 12, Wien, Dezember 1924.
Vgl vom dieſer Zeilen: „Proletarier— oder Kapitaliſten—

Religion“, Zeitfragen Nr 538, Ib Bercker, evelger, O
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reform führend tätiger Rechtsanwalt, der m ſeiner Vaterſtadt ebenſo
als hervorragender Juriſt wie als 1000/Higer Katholik eékannt iſ
agte mir einmal: „Sie haben gar kein Recht, Sittlichkeit U predigen,
ſolange S  e nicht das Ihrige mithelfen, Verhältniſſe haffen, Unter
denen Unſer Volk ittlich lehen kann!“ Keine Sittenreform ohne
Wohnungsreform; keine Wohnungsreform ohne Bodenreform;
könnte man den Gedanken Urz formulieren. Der Edanke entha
ehr viel Wahres. Zweifellos iſt ES wahr, daß auch Unter den EL
ungünſtigſten äußeren Bedingungen die Beobachtung der Gebote

möglich iſt, daß ES keine age Im Leben gibt, wo der Menſch
ſagen könnte: „Hier kann ich nicht anders als ſündigen.“ Ebenſo —

ſt
C8 hinreichend bekannt, daß der Mißbrauch der Ehe wie auch der
verbrecheriſche Eingriff ins keimende Leben in den gutſituierten
Kreiſen, wo EeS weder Wohnraum loch Unterhaltsmitteln
fehlte, zuerſt âum ſich gefreſſen hat, von da M die reiten Volks
ſchi

en hinabzudringen. Dem gegenüber ſteht aber die Tatſache,
daß bei unſeren heutigen Verhältniſſen die Familiengründung und
Familienvermehrung für einen Großteil Unſeres Volkes ſchlechthin
Eine Unmöglichkeit geworden iſt Man utſetzt ſich, daß Hi eutſch
land die Eheſchließungen ganz gewaltig hinter Frankreich zurück
leiben. Die Irſache liegt klar auf der Hand: die Unmöglichkeit, eine
Wohnung 3 erhalten, die durch eine äußerſt unzweckmäßig geſtaltete
Zwangsbewirtſchaftung der Wohnungen noch eit ber das dem
tatſächlichen Wohnungsmangel entſprechende Maß hinaus geſteigert
iſt Die Wirkungen auf die allgemeine Sittlichkeit müſſen verheerend
ſein Die Wohnungsfrage iſt eine Seelſorgsangelegenheit allererſten
Ranges geworden!

Die praktiſchen Bodenreformbeſtrebungen, Vie ſie M Deut
an vertreten werden, zielen, den tatſächlichen Ver
hältniſſen und Bedürfniſſen entſprechend, vordringlich auf eſſ
der Wohnungsverhältniſſe ab Die Wege, die dabei beſchritten
werden, ſind zweierlei Art Einmal handelt * ſich die aktiſche
Einzelarbeit der planmäßigen Se  l Bodenreformeriſch inter⸗
eſſierte Kreiſe ind hervorragend beteiligt den Arbeiten gemein⸗
nütziger Siedlungs⸗ und Baugenoſſenſchaften bezw geſellſchaften.
Wo heute mn Deutſchland Gemeinde wegen oraktiſche Siedlungs⸗
Ind Bautätigkeit entfaltet wird, da ſind faſt überall bodenreformeriſch
geſchulte oder intereſſierte Männer und Frauen die treibende Kraft
In dieſen Kreiſen iſt eben die Ueberzeugung von der Wichtigkeit
dieſer Art ſozialer Arbeit beſonders ebendig, 1 errſcht oft gerade
dieſer belebende Schwung der Begeiſterung, deſſen 50 angeſichts der
heutigen Schwierigkeiten. mehr denn 1e bedarf, ſoll man nicht ver
zagend die Hände In den Schoß ſinken laſſen Ute Geſetze und CT
ordnungen Aben Uir un Deutſchland in Menge, mit deren Kenntnis
und geſchickter Handhabung ſich ſehr viel machen äßt Daß bei der
entſetzlichen Geſetzes⸗Inflation der 983— Jahre die Allgemeinheit



von dieſenzum Teil ganz Sgezeichnete Geſetzen und rdnungen
N weiß, iſt verſtändli Der bodenreformeriſch Intereſ⸗
ſierte allein (nNn ſie und hat dadurch ſchon Eln gewiſſes Monopol
auf ihre Anwendung. Dieſe praktiſche Einzelarbeit auf run. geltenden

Geſetzesrechtes hat den großen Vorzug, daß ſie erſtens bald greif⸗
baren rfolgen führt, zweitens von ehr vielen geleiſtet werden kann,
die NuUr Luſt und Liebe beſitzen, ſich einzuarbeiten, was von

erfreulich großen eil unſerer Lehrerſcha gilt emgegen
ber die andere Art oden⸗, bezw wohnungsreformeriſcher

Arbeit, die dieſen Namen! engeren Sinne verdient, die aber auch
Ur ungleich Kreiſe geleiſtet werden kann. Das iſt die
Arbeit, die Umgeſtaltung de heutigen Bodenre  E herbeiführen ill Kann auch die Prop aganda hiefür! die Maſſen etragen
und umgekehrt durch das Gewicht der Maſſen der Einfluß dieſer

Beſtrebungen auf die Geſetzgebung werden, bleibt die
eigentliche Arbeit doch das Vorrecht einiger ganz wenigen Sp ezialiſten,
die dan wohl ganz Deutſchland zuſammengenommen CMem
mäßig großen Sitzungsſaale unterbringen könnte Man mag die
Tatſache daß hier wieder einmal das Spezialiſtentum ſich geltend
macht bedauern oder eklagen nachdem einmal Unſer geltendes
Bodenrecht Ene juriſtiſch ſo Ungemein eine Technik und formale
Vollendung erhalten hat daß * für den Laien Emn Buch mit ſieben
Siegeln bleibt nachdem die wirtſchaftliche Auswirkung dieſes Boden
rechtes den verwickeltſten und vielverflochtenſten Erſcheinungen
gehört nit denen die nationalökonomiſche Wiſſenſchaft ich be
faſſ hat nachdem die ſozialen Folgen dieſer wirt u
wirkung zwar ihrem Tatbeſtande El überſchauen m ˙o
wieriger aber ihren Urſächlichen Abhängigkeiten und Uſfammen⸗

hängen durch  auen ind kann ES gar nicht anders ſein als daß
jeder nicht ſp ezialiſtiſch Eingearbeitete dieſen Fragen unzuſtändig,
von förderlicher Mitarbeit ausgeſchloſſen iſt

Von nicht unterſchätzender Bedeutung iſt ſodann, daß die
Entwicklung der etzten ahre auf unſerem Gebiete die wiſſenſchaft
liche Erkenntnis mindeſtens ebenſo erſchwert hat wie die praktiſche

rheit Während der Währungs⸗ und Konjunkturtheoretiker!
dieſen Jahren eumn Beobachtungsmaterial ammeln konnte wie n

Jahrzehnten nicht, und infolgedeſſen dieſe Zweige der Volkswirt—
ehre ſtürmiſcher Vorwärtsentwicklung ſich befinden, war
dieWirkſamkeit der aktoren, die Am nachhaltigſten antiſozialen

Sinne auf dem Gebiete des Grundſtückmarktes und des Wo nun 8
weſens ich geltend gemacht hatten, durch die kriegswirtſchaftlichen
Verhältniſſe und kriegswirtſchaftlichen Verordnungen ausgeſchaltet,
während durch ehen teſe Verhältniſſe und Verordnungen CUe
Faktoren auf den Plan gerufen wurden, die zwar UuLr vorübergehend,
aber Afur noch verheerender ſich auswirkten Für Ene Arbeit auf
Elite Sicht erſchien * nicht lohnend,ein tieferdringendes Studium



die Er vo bergel nde Erſcheinungen zu unternehmen. Die Folg
war, daß die bodenreformeriſche Ideologie, CS einmal ſo
nennen, allzu ſtark auf dem Vorkriegsſtandpunkt ſtehen blieh
Darin iſt En gewiſſes Verhängnis erkennen, das auch durch die
zweifellos ſehr geſchickte Umſtellung der praktiſchen Ausführungsarbeit
auf die Kriegs⸗ und Nachkriegsv erhältniſſe nicht voll wettgemacht ird

Welches ſind die omente, die heute eine 9 andere Lage
ſchaffen als vor dem Krie 67

Das raſche nwachſen der Großſtädte hat aufgehört. Nachdem vorläufigen Ergebnis der ählung Om 16 Juni 1925 beträgt
der Bevölkerungsanteil der deutſchen Großſtädte, bezogen auf das
heutige Reichsgebiet und auf den heutigen Gebietsumfang der Groß
ſtädte, 9190 weniger als bei der letzten Zählung. Die Abnahme iſtbelanglos, ahber außerordentlich bedeutſam iſt die Tatſache, daß heutedieſe geringfügige, praktiſch einem an  E gleichzuachtende Ab
nahme ſich zeigt, wo früher ſehr beträchtliche Zunahmen
eichnen Die „Vergroßſtadtlichung“ des eu  en Volkes hat
aufgehört. Damit ſind die ganzen Theorien, die ein chnelles Wachs⸗
tum der Großſtädte zur Vorausſetzung nahmen, Cralte Nicht nUr
Ian Schöneberg werden die „Millionenbauern“ bald ausgeſtorben ſein,ſondern überhaupt der Typ des Millionenbauern Im Sinne der
großſtädtiſchen Entwicklung de 19 Jahrhunderts wird bald der
Geſchichte angehören, wenn das Irgebnis der neueſten Reichsſtatiſtikeine dauernde Ablenkung der Entwicklungstendenz un andere Bahnenbedeutet, was durchaus wahr  ernlut erſcheint, zUum guten Teile
übrigens eine indirekte Wirkung, Ein indirekter Erolg der boden⸗reformeriſchen Aufklärungsarbeit ſein dür te

e Einſtellung der Großindu  E, der Staatsbehörden al  8
Leiterinnen der großen offentlichen Erwerbsunternehmen, noch mehrAber der Behörden als Trägerinnen ſtaatlicher Hoheitsrechteüber den Fragen des Siedlungs⸗ und Wohnungsweſens —2

ſtfrüher vollkommen verändert. Es iſt ungeheuer viel BodenreformgeiſtIn die Verwaltungen eingezogen. Nun wirken Geſetze nicht Aus ud
durch ſich ſondern In ihrer Handhabung durch Re

ſprechungund namentlich Verwaltung. Wie ſtark Bodenreformgedanken Indie Gemeinde⸗, Staats und Reichsbehörde eingedrungen ſind, be
weiſen die gewiß In vielem übertriebenen ng und Warnungs⸗rufe des „Schutzv erbandes für Deutſchen Grundbeſitz“, der großenGegenorganiſation den B., aher In Bodenreform⸗kreiſen Urz „Antibund“ enannt. Verwaltungsrechtliche Maßnahmen wie die Gründung des „Siedlungsverband Ruhrkohlen⸗bezir 77 durch preußiſches Geſetz vom Mai 1920 (von der preußiſchenLandesverſammlung einſtimmig — beſchloſſen), enthalten materiell—
echtlich nicht das Mindeſte, was mit Bodenrecht und Bodenreformtun hätte, chaffen aber nichtsdeſtoweniger derart grundlegend verbeſſerte Vorausſetzungen für die 1 oden und
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wohnungspolitiſche Arbeit, daß auch E „Ideologie“ daran unmöglich
vorübergehen kann.

Die Inflation hat eine olche Verwirrung n da 9  6 NRed
kreditweſen hineingetragen, daß hier niemand, auch kein Spezialiſt,
ſich ehr Qaustenn Nachdem un durch die Forſchungen von Eber

und Weyermann die Aufmerkſamkeit der Bodenreformer
immer mehr gerade auf den un des Immobiliarkreditweſens

konzentriert, hier die Quelle der größten Uebel und der Anſatzpun
für entſcheidende Beſſerungsverſuche aufgezeigt war, konnte ES nicht
ausbleiben, daß alles Weiterdenken In den von Eberſtadt und cyer⸗
manun gewieſenen Bahnen der Nachkriegsentwicklung vorbeiſchoß.
Die Gedankengänge operierten mit dem In (Bürgerliches
Geſetzbuch) und O (Grundbuchordnung) niedergelegten for
malen Grundkreditrecht, während die Inflation und ihre Folgen
dieſes Ech materiell illuſoriſch gemacht hatten. Die IQui
dierung der Inflationswirren, des Geldentwertungsunrechtes nicht nUur,
ſondern insbeſondere der völligen Unzuverläſſigkeit des Grundbuch⸗
inhaltes, die öffentlichen Qauben des Grundbuche 0 gut wie
M übrig läßt, bedeutet heute nicht An ern Erfordernis der Ge
rechtigkeit, ondern noch mehr faſt ein Erfordernis des Wirtſchafts
lebens, der zum Wirtſchaften unerläßlichen Rechtsſicherheit ud
Rechtsklarheit. für die Boden und Wohnungsreform handelt
ES ſich hier mͤM Eein Lebensintereſſe, da dieſe rage mit der bodenrefor⸗
meriſchen Umgeſtaltung des Bodenpfandrechte un unlösbarem Zu
ſammenhange ſte

Wie eit endlich Momente nichtökonomiſcher Natur, un
ſondere pſychologiſche nd ſoziologiſche Momente heute wirkſam ſind,

1„ die vor dem Kriege nicht zul Geltung kamen, und inwieweit Urch
ſie das ökonomiſche Denken, bezw Handeln der Menſchen beeinflußt
Iun andere Richtungen gedrängt wird, wodurch früher beobachtete
„Geſetze“, Regelmäßigkeiten IM Siedlungsweſen, dies Wort
Im weiteſten Sinne Ommen, heute nicht mehr zutreffen, dies
dürfte Teil ſehr ſchwer beſtimmen, wohl aber lit großer
Wahrſcheinlichkeit vermuten ſein, Um Cil ich mit den unter

und erwähnten Momenten berühren, ezw durchdringen.
Wagner, dem ode ereits nahe, ſchrieb In ſeinem

„wiſſenſchaftlichen Teſtament“: „Selbſt wenn die Boden
reformer dieſe und jene einzelne Forderung aufgeben müßten, E
bliebe doch ein ungeheuer groß  er Beſtand durchaus Wahrem und
Richtigem, an dem feſtgehalten werden muß Von dieſem Qan
punkt ausgehend habe ich mich ſeit Jahren freudig der eutſchen
Bodenreform angeſchloſſen.“ Euté erfüllt ſich das Wort de Alt
meiſters der eutſchen nationalökonomiſchen Wiſſenſchaft. In den

bodenreformeriſchen Forderungen muß manches den grundſtürzend
veränderten Verhältniſſen angepaßt, manche Begründung, die aur
heute überholten tatſächlichen Vorausſetzungen beruhte, aufgegeben
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werden. Die praktiſche Arbeit hat ſich von umgeſtellt; die
„Ideologie“ iſt teilweiſe noch umzuſtellen Ein wichtiger und günſtiger
Augenblick, Aum den Einfluß unſerer katholiſchen rundſätze und
Ueberzeugungen auf die ewegung als Ganzes wirkungsvoll eltend

machen Die alte Bodenreform ging das Privatgrund⸗
eigentum und amit den chriſtlichen, richtiger naturrechtlichen
Eigentumsbegriff 0 ſie Orderte QIunn unſereGheraus.

Viktor Cathrein hat die Abwehr geleiſtet Die eUe Boden
reform hat ſich von dieſer Maßloſigkeit abgewendet. Wenn dies auch
Iim rogramm ausreichend zur Geltung ommt, M den Köpfen iſt
die Klärung noch nicht vollkommen Hier beſteht für uns die Aufgabe
den wahren naturrechtlichen Begriff de Eigentums Im Lichte des
Chriſtentums dem individualiſtiſch⸗mancheſterlich⸗liberalen Eigen⸗
tumsbegri entgegenzuſetzen. Die Definition de Eigentums als „das
abſolute Recht der Sache, das freilich Beſchränkungen erfahren
kann, aber nicht 0 die die weſentlichen Eigenſchaften des Eigen⸗
tums zerſtören“,? iſt für eine wirkliche Abklärung der Ideen nicht
nUuUr darum unbrauchbar, Eil uns eben gerade das nicht ſagt,
was wir wiſſen möchten, nämlich was denn die „weſentlichen igen
chaften des Eigentums ſind. agegen haben bru nit den Boden.
reformern gemeinſamen Boden unter den Füßen, wir
Leos nicht Definition, ſondern Grundſatz Qus „Rerum 110
Varum“ zugrunde legen: „IUsta pOossessi0 pecuniarum1Usto pecuniarum distinguitur.“ etzen wir de
allgemeinen „pecuniarum“ das ſpezielle „Praediorum“ ein, ˙ habenwir den Grundgedanken von Art 155 R 2 wie auch der ganzenBodenreform Im Sinne des

Wẽ

19* betrachten EeS als wichtige Aufgabe der Kirche, das Privat⸗
eigentum ſtützen als einen Grundpfeiler nicht Ur der
wärtigen Wirtſchafts⸗ ud Rechtsordnung, ondern menſchlicher Kultur
überhaupt. Wir tragen hiezu bei  „ wir theoretiſch mithelfen,den Eigentumsbegriff von den Ueberſpannungen 3u befreien, durchdie der Wirtſchaftsliberalismus die Inſtitution des Privateigentums erhaßt gemacht hat So helfen wir zugleich den Boden
reformern, hre ellung Privateigentum auch Grund undBoden weiter abzuklären, prinzipiell 3 faſſen Das iſt die
Aufgabe der katholiſchen Moral— und Sozialwiſſenſchaft. Wir tragennoch mͤe dazu bei, wenn Diu orakti mitwirken, Eigentum In
die reale Reichweite der Eute Enterbten 3 bringen. Das
im Sinne (C⁰— III erfolgreich durch aufopfernde (itarbeit Iun der
Richtung der Boden— und Wohnungsreform! 6 2 6 Eh
Clarae Utilitates COnsecuturae Anbl)

Cathrein Viktor * * Da Privateigentum Un. ſeine GegnerHerder mn Freiburg, zahlreiche Auflagen2 So Dr Görnandt M em Sammeliverk „*  16 Bodenreform“ ( —
9) „Rer um 0  novarum“


